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TEIL 7. TRIAL-WETTKÄMPFE 

 
I 
ALLGEMEINES 
 
 
§ 1 Alters- und Wettbewerbskategorien 
 
7.1.001 
Beim Trial gibt es offiziell die folgenden, in dem vorliegenden Trial-Reglement beschriebenen Arten 
von Einzelwettkämpfen: 
- 20" (Trial-Rad) 
- 26" (Mountainbike) 
 
Die Kategorien dieser Wettkämpfe richten sich nach dem Alter der Fahrer. Die Alterklasse, in der ein 
Fahrer starten kann, wird durch den Abzug des Geburtsjahres vom aktuellen Jahr ermittelt. 
 
7.1.001N Ergänzung 
Für den Swiss-Cup sind Radgrössen von 14 – 26 Zoll zugelassen. 
 
 
7.1.002 
Poussins/Schüler U11: 9 und 10 Jahre weisse Spur nur 20” 
Benjamins/Schüler U13: 11 und 12 Jahre blaue Spur 20”/26” gemeinsam 
Minimes/Schüler: 13 und 14 Jahre grüne Spur 20”/26” gemeinsam 
Cadets/Jugend: 15 und 16 Jahre schwarze Spur 20”/26” gemeinsam 
Junioren: 16 bis 18 Jahre rote Spur 20” & 26” 
Elite: 19 Jahre und älter gelbe Spur 20” & 26” 
Frauen: 15 Jahre und älter pinkfarbene Spur 20”/26” gemeinsam 
 
Mädchen unter 15 Jahren sind je nach ihrem Alter für eine Streckenkategorie tiefer zugelassen. 
 
 
7.1.002N 
Die Teilnehmer werden nach Alter (Subtraktion des Geburtsjahres vom aktuellen Jahr) und/oder Leistung von der 
FKT in folgende Wettkampfklassen eingeteilt: 
 
Lizenzkategorien: 
Poussins:  6-10 Jahre weisse Spur  
Benjamins: 11-12 Jahre blaue Spur  
Minimes: 13-14 Jahre grüne Spur  
Cadets: 15-16 Jahre schwarze Spur  
Juniors: 16-18 Jahre rote Spur 
Masters: 19 Jahre und älter rote Spur 
Élite: 19 Jahre und ällter, Qualifiziert gelbe Spur 
Élite +: 19 Jahre und ällter, Qualifiziert gelbe(+) Spur 
 
Damen werden bis und mit Cadets 1 Jahrgang tiefer eingeteilt. Über eine qualifikation in höhere KAtegorien 
entscheidet die FK. 
 
Nicht Lizenzierte: 
- kein Separates Tagesklassament 
- Anhang an die offizielle Kategorie ohne Rang 
Ohne Lizenz sind nur TeilnehmerInnen startberechtigt, die das erste Jahr Trial fahren. Hat eine TeilnehmerIn 
innerhalb einer Saison zwei oder mehr Läufe gefahren muss in der kommenden Saison eine Lizenz gelöst 
werden. 
 
Der Meister jeder Kategorie hat auf die kommende Saison in die nächst höhere Kategorie aufzusteigen 
(ausgenommen Masters), weitere Aufstiege kann die FK veranlassen oder bewilligen. Ausnahmeregelungen 
können für einzelne FahrerInnen durch die FKT auf Gesuch hin getroffen werden.    
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Kinder unter 5 Jahren sind nicht Startberechtigt. Eine Lizenz kann ab 6 Jahren ausgestellt werden. 
 
Das Fahren in einer tieferen Kategorien gibt zusätzlich 100 Strafpunkte (pro Kategorie, nur bei Swiss-Cup 
zugelassen). 
 
 
 
§ 2 Rennkalender 
 
Wettkampfklassen und Terminschutz 
 
7.1.003 
Der Saisonkalender beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres. 
Die internationalen Trial-Wettkämpfe werden gemäss der folgenden Klassifikation im internationalen 
Rennkalender eingetragen: 
 
Weltmeisterschaften (Wettkampf der Klasse 1). 
Am Wochenende vor den Weltmeisterschaften oder am selben Tag dürfen keine anderen 
internationalen Trial-Wettkämpfe veranstaltet werden. 
 
Trial-Weltcup (Wettkampf der Klasse 2). 
Am Tag eines Trial-Weltcuprennens dürfen keine anderen internationalen Trial-Wettkämpfe 
veranstaltet werden. 
 
Kontinentaler Wettkampf (Wettkampf der Klasse 3). 
Auf einem Kontinent darf an demselben Tag kein anderer Wettkampf der Klasse 4 oder 5 veranstaltet 
werden. 
 
Nationale Meisterschaften (Wettkampf der Klasse 4). 
Auf einem Kontinent darf an demselben Tag kein anderer Wettkampf der Klasse 5 veranstaltet 
werden. 
 
- internationaler Wettkampf (Wettkampf der Klasse 5). 
 
 
7.1.004 
Alle einen Trial-Wettkampf ausrichtenden Organisationen sind zur strikten Einhaltung der Verfassung 
der UCI und ihrer Reglemente verpflichtet. 
 
7.1.005 
Die Aufnahme eines internationalen Trial-Wettkampfes in den UCI-Kalender gewährleistet gemäss 
den Vorschriften von Artikel 7.1.003, dass kein nationaler Verband auf seinem Gebiet eine Trial-
Landesmeisterschaft oder einen internationalen Trial-Wettkampf ausrichten oder deren Ausrichtung 
genehmigen darf. 
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§ 3 Technischer Delegierter 
 
7.1.006 
Der technische Delegierte: 

1. überwacht die technischen Belange der Wettkämpfe, 
2. fungiert als Bindeglied zwischen dem Sitz der UCI und der Trial-Kommission der UCI, 
3. nimmt eine Vorbesichtigung der Örtlichkeiten vor, trifft sich mit den Veranstaltern und leitet 

unverzüglich einen Prüfbericht an die Trial-Kommission der UCI und in Kopie an den 
Veranstalter weiter, 

4. überwacht und gewährleistet mit dem Veranstalter die Betreuung des Wettkampfes, damit die 
richtige Umsetzung der nach der Ortsbesichtigung abgegebenen Empfehlungen sichergestellt 
wird; führt in Begleitung des leitenden Kommissärs und des Veranstalters eine Besichtigung 
der Sektionen durch (die endgültige Festlegung der Sektionen und alle Änderungen müssen 
durch den technischen Delegierten genehmigt werden), 

5. erstellt für die UCI einen Gesamtbericht über den Wettkampf; dieser Bericht kann in Kopie 
dem Veranstalter ausgehändigt werden, 

6. erstellt einen vertraulichen Bericht über die Arbeit des Kommissärskollegiums, 
7. koordiniert die Besprechungen von Teams/Fahrern. 

 
7.1.007 
Der technische Delegierte wird von der UCI ernannt. 
Bei Weltmeisterschaften und Weltcup-Wettkämpfen wird der technische Delegierte von der Trial-
Kommission der UCI vorgeschlagen und vom Direktionskomitee der UCI ernannt. 
 
 

§ 4 Wettbewerbe 
 
Allgemeine Bestimmungen 
 
7.1.008 
Internationale Trial-Wettbewerbe werden unter Wahrung des Umweltschutzes unter freiem Himmel 
oder in der Halle (Indoor-Wettbewerbe) ausgetragen. 
 
7.1.009 
Die Organisatoren und/oder Teilnehmer sind verpflichtet alle Polizeilichen Gesetze, 
Strassenverkehrsvorschriften, die allgemeinen und sportlichen Reglemente der UCI, die 
Umweltschutzgesetze und Richtlinien sowie das vorliegende Wettkampfreglement für Trial einzuhalten 
und zu respektieren. 
 
7.1.010 
Der Organisator ist verantwortlich für alle Bewilligungen, sowohl administrative wie andere, die nötig 
sind um internationale Wettkämpfe durchzuführen.. 
 
Definition 
 
7.1.011 
Trial ist ein Wettkampfsport, in dem es gilt einen Parcours mit mehreren kontrollierten Zonen 
(Sektionen) mit möglichst wenig Fehlern (Strafpunkten) zu bewältigen. Die Totalzeit des Wettkampfes, 
um alle Hindernisse zu überqueren, muss auf diese abgestimmt sein. 
 
Fremde Hilfe 
 
7.1.012 
Eltern, Betreuer oder Begleiter dürfen unter keinen Umständen in den Wettbewerb eingreifen. 
Die folgenden Aktionen (Hilfen) durch Begleitpersonen oder Gehilfen sind nicht erlaubt und haben 10 
zusätzliche Strafpunkte für den Fahrer der von der Hilfeleistung profitierte zur Folge: 

a. Anstellen am Eingang einer Sektion für den Teilnehmer, 
b. Kritisieren des Punktrichters, 
c. Betreten der Sektion (Hilfestellung zum Schutz des Teilnehmers ohne Einflussnahme auf 

seine Fahrleistung ist zulässig), 
d. Den Fahrer beraten oder Positionen empfehlen während dieser sich in der Sektion befindet. 
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Fahrerbesprechung 
 
7.1.013 
Vor dem Start des Wettkampfes wird eine Besprechung mit allen Fahrern anberaumt. Alle wichtigen 
Informationen über den Ablauf des Wettkampfes werden ihnen hierbei mitgeteilt. Die Teilnahme an 
dieser Besprechung ist für alle Fahrer verpflichtend. 
 
Hierbei werden Startmodalitäten, Startzeit, Anzahl und Reihenfolge der Sektionen, Rundenzahl, 
Gesamtfahrzeit und etwaige, in der Sitzung des Kommissärskollegiums beschlossene Änderungen 
des Reglements bekannt gegeben. 
Auf Beschluss des technischen Delegierten kann diese Besprechung durch die Verteilung oder das 
Aushängen von Informationen ersetzt werden. 
 
7.1.013N Ergänzung 
Bei Swiss-Cup und Schweizermeisterschaft ist der Aushang zu bevorzugen. 
 
 
§ 5 Sektionen (kontrollierte Zonen) 
 
7.1.014 
Der Organisator muss für jede Teilnehmerkategorie eine bestimmte Anzahl Sektionen anlegen. 
 
7.1.015 
Die (Mindest-) Anzahl Sektionen je Wettbewerbskategorie beträgt: 
Elite: 16 Sektionen 
Junioren: 16 Sektionen 
Damen: 14 Sektionen 
Cadets 14 Sektionen 
Minimes 14 Sektionen 
Benjamins 14 Sektionen 
Poussins 14 Sektionen 
 
Je Kategorie sind höchstens zwei künstliche Sektionen erlaubt (gilt nicht für Indoor-Wettkämpfe). Eine 
Sektion gilt als künstlich, wenn alle ihre Hindernisse ausschliesslich aus künstlichem Material 
bestehen. Sektionen, die aus künstlichen und aus natürlichen Hindernissen bestehen, gelten nicht als 
künstliche Sektionen. 
 
 
7.1.015N 
Die Anzahl Sektionen für die Swiss Cup - Wettkämpfe sind: 
Elite, Masters, Juniores = 18 – 24 Sektionen 
Cadets, Minimes = 15 – 20 Sektionen 
Benjamins, Poussins = 12 – 18 Sektionen 
 
Die Anzahl Sektionen können auf  2- 4 Runden verteilt werden. In jeder Kategorie müssen min. 4 unterschiedliche 
Sektionen vorhanden sein.  
 
Zusätzlich zu den Sektionen soll den Fahrern eine Trainingsgelegenheit für ihre Wettkampf-vorbereitung zur 
Verfügung stehen. 
 
 
7.1.016 
Sektionen bestehen aus schwierigen Passagen. Jede Sektion darf höchstens drei Haupthindernisse 
enthalten. Diese können sowohl künstlich als auch natürlich sein, z. B.: Steine, Wasser, Sand, 
Treppen, Abfahrten, Baumstämme, Betonrohre usw. 
 
7.1.017 
Für die Sektionen werden folgende Abmessungen empfohlen: 
Länge 20' und 26': 60 m 
Breite: mindestens 1 m (in Lenkerhöhe). 
 
7.1.018 
Es wird sehr empfohlen, die Strecke auf allen Seiten durch rote Plastikbänder in Höhe von 10 bis 30 
cm zu kennzeichnen. Die Beschaffenheit der Bänder ist im technischen Pflichtenheft vorgegeben. 
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7.1.019 
Jede Sektion besitzt ein Eingangs- und ein Ausgangstor. Diese sind durch eine Start- bzw. Ziellinie 
und entsprechende Schilder (ANFANG und ENDE) gekennzeichnet. Am Anfangstor wird auch die 
Nummer der Sektion angebracht (z. B.: ANFANG 1). 
 
7.1.020 
Jede Sektion besitzt eine „neutrale Zone“ von drei Metern vor der Startlinie, in der sich jeweils nur ein 
Teilnehmer befindet. 
 
7.1.021 
Die Ziellinie muss sich mindestens drei Meter hinter dem letzten Hindernis befinden, um Streitigkeiten 
über Strafpunkte zu vermeiden. 
 
7.1.022 
Für die Einfahrt in eine Sektion und die Ausfahrt aus einer Sektion ist die Vorderradachse 
massgeblich. 
 
7.1.023 
Es ist nicht gestattet, die offiziellen Sektionen vor dem Rennstart mit dem Rad zu durchfahren. Bei 
Zuwiderhandlung wird der Fahrer nicht zum Start zugelassen. 
 
7.1.024 
Die Zeit für das Durchfahren einer Sektion beträgt höchstens 02:30 Min. Das Kommissärskollegium 
kann jedoch eine Anpassung der Zeit an den Schwierigkeitsgrad einer Sektion beschliessen. 
 
7.1.025 
Bei der Auswahl der Sektionen dürfen die nachfolgenden maximalen Sprunghöhen nicht überschritten 
werden: 
20'': weiss maximal 0,60 m 
20” & 26” blau maximal 0,80 m 
 grün: maximal 1,00 m 
 schwarz: maximal 1,20 m 
 rot: maximal 1,40 m 
 gelb: maximal 1,80 m 
 Frauen: pink: maximal 1,00 m 
In Ausnahmefällen kann das Kommissärskollegium andere maximale Sprunghöhen genehmigen. 
 
7.1.025N Ergänzung 
Höhere Sprunghöhen sind generell nicht zulässig. 
 
 
§ 6 Parcours 
 
7.1.026 
Die Sektionen sind in einem etwa zwei Kilometer langen Parcours so anzuordnen, dass die 
Teilnehmer die Sektionen ohne Schwierigkeiten erreichen können. 
 
7.1.027 
An Start und Ziel ist eine Streckenskizze auszuhängen, aus der die Teilnehmer die Lager der 
Sektionen ersehen können. 
 
7.1.028 
Der Organisator entscheidet, ob die Sektionen in einer vorgegebenen oder in einer beliebigen 
Reihenfolge zu durchfahren sind. 
 
7.1.029 
Der technische Delegierte kann die Sektionen zwischen zwei Runden ändern. Hierfür ist jedoch die 
Zustimmung des Kommissärskollegiums erforderlich. 
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§ 7 Start- und Wettkampfreglement 
 
7.1.030 
Bei Start in Minutenintervallen oder in Gruppen ist jeder Teilnehmer selbst für die Kenntnisnahme und 
Einhaltung seiner persönlichen Startzeit verantwortlich. 
 
7.1.031 
Während des Wettkampfes müssen sich alle Teilnehmer diszipliniert aufführen und sämtliche 
Richtlinien und Vorschriften der UCI einhalten, um die Chancengleichheit für alle zu garantieren. Die 
Teilnehmer sind über diese Bestimmungen vor der Abgabe ihrer Anmeldung genauestens zu 
unterrichten. 
 
7.1.032 
Bei Unfällen haben die Teilnehmer unverzüglich erste Hilfe zu leisten oder zumindest Hilfe 
herbeizurufen. Die hierbei aufgetretenen Zeitverluste sind durch den verletzten Teilnehmer selbst zu 
bestätigen. 
 
7.1.033 
Ein Fahrer darf die Sektionen oder ihre Beschaffenheit nicht verändern. 
 
7.1.034 
Das Kommissärskollegium setzt sich wie folgt zusammen: 
- ein technischer Delegierter der UCI, 
- der Vorsitzende des Kommissärskollegiums, 
- mindestens ein Mitglied des Kommissärskollegiums oder der Trial-Kommission der UCI. 
 
7.1.035 
Mit Ausnahme des Kommissärskollegiums und des technischen Delegierten darf sich nur der vom 
Kommissär aufgeforderte Fahrer in der kontrollierten Zone aufhalten. 
 
7.1.036 
Es ist erlaubt, die Sektionen zu Fuss zu begehen. 
 
7.1.037 
Die vom Kommissärskollegium vergebenen Strafpunkte sind in die Punktekarte einzutragen, die 
jedem Teilnehmer beim Start ausgehändigt wurde. Im weiteren werden sie auf dem Sektionsprotokoll, 
das in jeder Sektion geführt, wird eingetragen. Im Falle einer Differenz zwischen den beiden 
entscheidet das Kommissärskollegium. 
 
7.1.038 
Die Parcours werden durch Pfeile in der der Rennkategorie entsprechenden Farbe markiert und 
müssen dieser Markierung folgend bewältigt werden. 
 
7.1.039 
Ein Teilnehmer darf nur in die für seine Kategorie vorgesehenen Tore einfahren. 
Die Tore sind durch zwei gleichfarbige, nach rechts und nach links zeigende Pfeile markiert. 
 
7.1.040 
Die Teilnehmer haben sich quer vor der neutralen Zone aufzustellen. 
 
7.1.041 
Teilnehmer, die das Rennen aufgeben, müssen ihre Punktekarte im Wettkampfbüro abgeben. 
 
 
§ 8 Dauer des Wettkampfes 
 
7.1.042 
Die Gesamtfahrzeit wird vom technischen Delegierten in Absprache mit dem Kommissärskollegium 
festgelegt. 
Sie muss so gewählt werden, dass die Teilnehmer den Wettkampf innerhalb der vorgegebenen Zeiten 
beenden können. Sie kann vom Kommissärskollegium während des Wettkampfes verlängert werden. 
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7.1.043 
Die Karenzzeit beträgt 30 Minuten. Das Kommissärskollegium kann sie nach dem Wettkampf 
verlängern, falls sonst mehr als zehn Fahrer ausgeschlossen würden. 
 
 
 
§ 9 Reparaturen 
 
7.1.044 
Während des Wettkampfes dürfen Reparaturen ausgeführt werden, jedoch nicht in einer kontrollierten 
Zone und nicht an Stellen, an denen andere Fahrer behindert oder gefährdet werden können. 
 
 
§ 10 Klassement und Resultate 
 
7.1.045  
Die erhaltenen Strafpunkte werden nach jeder Runde und im Ziel auf der Anzeigetafel eingetragen. 
Der Teilnehmer, der die wenigsten Strafpunkte erhalten hat, ist der Sieger in seiner Kategorie. 
 
7.1.046 
Die übrigen Platzierungen des Klassements werden in aufsteigender Reihenfolge nach der Anzahl der 
vergebenen Strafpunkte ermittelt. 
 
7.1.047 
Bei Punktgleichheit (von zwei oder mehr Fahrern) entscheidet Folgendes: 

1. die grössere Anzahl 0-Fehler-Sektionen; 
2. die grösste Anzahl 1-Fehler-, 2-Fehler-Sektionen usw.; 
3. das beste Halbfinal-Resultat; 
4. Wenn es in dem Wettkampf keine Halbfinals gibt und es sich um einen Podiumsplatz handelt, 

bestimmt das Kommissärskollegium die zu bewältigende Entscheidungssektion. Bei 
Punktgleichheit ist die Zeit für das Durchfahren der Entscheidungssektion massgeblich. 
Sollten mehrere Fahrer fünf Punkte erhalten, gewinnt der Fahrer, der in der Zone am 
weitesten gekommen ist. 

5. In Fällen, in denen es nicht um einen Podiumsplatz geht, ist bei Gleichstand die 
Gesamtfahrzeit massgeblich. 

 
 
§ 11 Wettkampfanlagen 
 
7.1.048 
Nationale Verbände und Organisatoren, die einen Wettbewerb bei der UCI anmelden möchten, 
müssen der UCI nachweisen, dass die für den Wettkampf vorgeschlagenen Anlagen dem in dem 
vorliegenden Abschnitt dargelegten Pflichtenheft genügen. 
 
7.1.049 Fahrerbereich 
Für die Fahrer ist neben der Wettkampfzone ein Bereich vorzusehen und deutlich zu kennzeichnen, in 
dem sie sich zwischen den Wettkämpfen aufhalten können. 
 
7.1.050 Anzeigetafeln 
Die stabil und wetterbeständig auszuführenden Anzeigetafeln und/oder Anzeigebildschirme sind in der 
Nähe des Wettkampfbüros aufzustellen. 
 
7.1.051 Wettkampfbüro 
Anmeldungen und Wettkampfaufsicht erfolgen in einem in der Nähe der Hauptsektionen 
einzurichtenden Büro. Alle von diesem Büro erteilten Anweisungen müssen auf Englisch und in der 
Sprache des Veranstaltungslandes verfasst werden. 
 
7.1.052 Beschallungsanlage 
Die Beschallungsanlage muss die Hörbarkeit des Ansagers im überwiegenden Teil der Sektionen 
gewährleisten. Die Ansagen erfolgen auf Englisch und in der Sprache des Veranstaltungslandes. 
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7.1.053 Parkplätze und Zuschaueranlagen 
In der Nähe des Veranstaltungsortes muss eine der voraussichtlichen Grösse des Wettkampfes 
entsprechende Zahl von Parkplätzen für Pkw bereitgestellt werden. An den Wettkampftagen ist durch 
Personal in ausreichender Zahl der geordnete Verkehr und das geordnete Parken der Fahrzeuge zu 
gewährleisten. 
Die für die Zuschauer bestimmten Anlagen einschliesslich der Stehplätze, Toiletten und eines 
Bewirtungsservice sind bei den folgenden Wettkämpfen in ausreichendem Umfang für die 
nachstehend aufgeführten Zuschauerzahlen vorzusehen: 
- Internationale Trial-Wettkämpfe: 1’000 Zuschauer 
- Wettkämpfe des Trial-Weltcups: 3’000 Zuschauer 
- Trial-Weltmeisterschaften: 7’500 Zuschauer 
Für Kommissäre und Offizielle sind eigene Bewirtungseinrichtungen vorzusehen. 
 
 
§ 12 Offizielle 
 
7.1.054 
Das Reglement der UCI legt fest, wie ein Trial-Wettkampf abzulaufen hat. Alle an einem Wettkampf 
beteiligten Offiziellen müssen das Reglement der UCI und seine Zusätze, die für alle Wettkämpfe 
Gültigkeit besitzen, genauestens kennen. 
 
7.1.055 Allgemeines 
Bei allen Trial-Wettkämpfen muss eine angemessene Anzahl von Kommissären und qualifizierten 
Offiziellen einschliesslich mindestens eines UCI-Kommissärs zur Verfügung stehen, damit alle 
Verantwortungsbereiche abgedeckt und alle Verpflichtungen, die mit den in diesem Abschnitt 
aufgeführten Funktionen zusammenhängen, erfüllt werden können. 
 
7.1.056 Kommissärskollegium 
Das Kommissärskollegium wird nach Massgabe von Artikel 1.2.116 des UCI-Reglements ernannt. 
Es ist letzte Instanz für alle Wettbewerbe. Es ist berechtigt, gegen Wettkampfteilnehmer, Eltern, 
Zuschauer oder Mannschaftsleiter im Interesse der Sicherheit oder bei Verstössen gegen die 
vorliegenden Regeln gemäss den Richtlinien von Paragraph 16 des vorliegenden Reglements und 
gemäss Teil 1 des UCI-Reglements Strafen zu verhängen. 
 
7.1.057 Verwaltungskommissär 
Der Verwaltungskommissär ist für die Anmeldung und das Klassement aller Wettkampfteilnehmer, für 
die Bearbeitung und die Verteilung der Startlisten sowie die Bearbeitung aller (Zwischen- und End-) 
Ergebnisse zuständig. Dem Verwaltungskommissär steht ausreichendes Verwaltungspersonal zur 
Seite, wie dies in Artikel 7.1.060 des vorliegenden Reglements beschrieben ist. 
 
7.1.058 Nationale und/oder regionale Kommissäre  
Die nationalen und/oder regionalen Kommissäre unterstützen das Kommissärskollegium, um die 
Einhaltung aller für die Wettkämpfe geltenden Regeln sicherzustellen. 
 
Alle Kommissäre müssen folgende Voraussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen fliessend englisch sprechen oder über einen Englischdolmetscher verfügen. 
b. Sie dürfen weder Direktoren noch Mitglieder der Direktion der UCI sein. 
c. Alle Kommissäre müssen anhand ihrer Kleidung von allen Wettkampfteilnehmern und den 

Mannschaftsleitern leicht zu unterscheiden und zu erkennen sein. 
d. Alle Rennkommissäre müssen eine klar gekennzeichnete Position einnehmen. 

 
7.1.059 Wettkampfleiter 
Mit Unterstützung des Kommissärskollegiums ist der vom Organisator ernannte Wettkampfleiter 
insbesondere für die folgenden Belange zuständig: 

a. Erstellung und Einhaltung des Wettkampfkalenders, 
b. Verpflichtung und Einsatz aller Kommissäre, Offiziellen und des Verwaltungspersonals in 

einem dem Wettkampf angemessenen Umfang, 
c. Bereitstellung der für die Ausrichtung des Rennes erforderlichen Ausrüstung, 
d. Anschaffung, Verteilung und Übergabe der Siegerpokale und sonstigen Auszeichnungen. 
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7.1.060 Offizielle/Personal 
Folgende Offizielle sowie das Personal werden durch den Veranstalter ernannt und haben 
insbesondere folgende Aufgaben: 

a. Sektionsoffizielle: Die Sektionsoffiziellen unterstützen das Kommissärskollegium bei der 
Anzeige der Starts und der Ergebnisse der einzelnen Sektionen sowie beim Einsammeln der 
Punktekarten. Sie sind an allen Eingangs- oder Ausgangspunkten der Sektionen postiert und 
verhindern, dass Zuschauer und unbefugte Personen die Sektionen betreten. 

b. Verwaltungshelfer: Die Verwaltungshelfer unterstützen den Verwaltungskommissär (Mitglied 
des Kommissärskollegiums) bei: 

- der Annahme der Anmeldeformulare der Teilnehmer und der Überprüfung der 
Einhaltung der Teilnahmeregeln, 

- den Zulassungsanträgen, 
- der Veröffentlichung der Startlisten/Ergebnisse auf den Anzeigetafeln. 

c. Ansager: Der Ansager hat die Aufgabe, den Wettkampf anzukündigen, offizielle Mitteilungen 
über den Wettkampf durchzusagen und die Fahrer, Zuschauer, Kommissäre und Offiziellen 
über alle Änderungen des Rennablaufs zu informieren. 

d. Sicherheitspersonal: Für die Sicherheit von Fahrern und Zuschauern hat der Organisator 
Sicherheitspersonal in ausreichender Zahl vorzusehen, das anhand seiner Kleidung oder 
sonstiger Accessoires leicht zu erkennen sein muss. 

e. Erste Hilfe: Mindestens ein Krankenwagen und eine ausreichende Anzahl von Ersthelfern 
einschliesslich eines ausgebildeten Arztes müssen während aller Trainingseinheiten und 
Wettkämpfe vor Ort  sein. Der Krankenwagen und die Ersthelfer müssen in der Nähe der 
Wettkampfzone postiert sein. Ferner muss während der gesamten Dauer des Wettkampfes 
ein freier Weg bis zu einer öffentlichen Strasse sichergestellt sein. Ohne angemessene 
medizinische Versorgungsmöglichkeiten vor Ort dürfen keine Trainingseinheiten oder 
Wettkämpfe stattfinden. 

 
 
 

§ 13 Sicherheitskleidung und -ausrüstung 
 
7.1.061 Prüfung 
Vor dem Start oder während eines Wettbewerbs oder Wettkampfs können der Wettkampfteilnehmer, 
sein Rad, sein Helm und seine Kleidung einer Prüfung durch das Kommissärskollegium unterzogen 
werden, um sicherzustellen, dass diese Ausrüstung den vorliegenden Regeln entspricht. 
Ein Teilnehmer, dessen Ausrüstung nach Ansicht des Kommissärskollegiums die Sicherheit nicht 
gewährleistet, darf ungeachtet dessen, ob es sich um einen Verstoss gegen eine der besonderen 
Bestimmungen des vorliegenden Reglements handelt oder nicht, nicht zum Wettkampf zugelassen 
werden. 
 
Ein Teilnehmer, der nicht alle Anweisungen des Kommissärskollegiums hinsichtlich seiner Ausrüstung 
befolgt, darf zu keinem Wettkampf zugelassen werden. 
 
7.1.062 Helm 
Das Tragen des Helms ist in allen Trial-Wettbewerben, bei Trainingseinheiten und auf den Strecken 
zwischen den Sektionen Pflicht. Die gewählten Helme müssen unbedingt bestimmte Normen erfüllen 
wie z. B.: DIN 33954, SNELL oder ANSI. 
Die Helmgurte müssen vor dem Durchfahren der Rundstrecke ordnungsgemäss angelegt werden. 
 
7.1.063 Trikot 
Das Tragen eines geeigneten lang- oder kurzärmeligen Trikots ist Pflicht. 
 
7.1.064 Rennhose 
Das Tragen geeigneter langer oder kurzer Rennhosen ist Pflicht. 
 
7.1.065 Schuhe 
Das Tragen fester Schuhe ist Pflicht. 
 
7.1.066 Schienbeinschützer 
Das Tragen von Schienbeinschützern/Beinschützern wird nachdrücklich empfohlen. 
 
7.1.067 Handschuhe 
Das Tragen von Handschuhen wird empfohlen. 
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7.1.068 
Für die Anordnung von Werbeaufschriften gelten die Bestimmungen der UCI. 
 
7.1.069 
Für das Nationaltrikot gelten die Bestimmungen von Artikel 1.3.056 ff. des UCI-Reglements. 
 
7.1.070 
Für das Trikot des Weltmeisters gelten die Bestimmungen von Artikel 1.3.060 ff. des UCI-Reglements. 
 
 

§ 14 Fahrräder 
 
7.1.071 Allgemeines 
Alle in Wettkämpfen eingesetzten Fahrräder müssen dem in diesem Kapitel aufgeführten Pflichtenheft 
genügen. 
 
7.1.072 Rahmen 
Der Rahmen des Rades muss ausreichend stabil sein, um die Bedingungen von Trialrennen 
aushalten zu können, und er darf keine rissigen, gebogenen oder auf andere Weise schadhaften Teile 
oder Schweissnähte aufweisen. 
Alle Bauteile, Zubehörteile und sonstigen Teile müssen fest mit dem Fahrrad verbunden sein. 
 
7.1.073 Räder und Reifen 
Für die Trialrad-Klasse 20” sind 20“-Reifen zugelassen. 
Für die Mountainbike-Klasse 26” sind 26”-Reifen zugelassen. 
Die Reifen dürfen nicht mit Ketten, Seilen oder sonstigem Zubehör versehen werden. 
 
7.1.074 Bremsen 
Das Fahrrad muss über zwei funktionstüchtige Bremsen verfügen (Vorder- und Hinterrad). 
 
7.1.075 Gangschaltung, Pedale 
Die Pedale müssen fest auf den Tretarmen angebracht und so eingestellt sein, dass keine seitlichen 
Verschiebungen des Pedalkörpers entlang der Tretlagerachse auftreten. Die Tretlagerachse muss 
ausreichend stabil sein, um die extremen Wettbewerbsbedingungen aushalten zu können. Die Zacken 
des Pedalkörpers müssen für die Gewährleistung eines guten Halts der Fahrerschuhe ausreichend 
spitz und hervorstehend sein. Sie sollten jedoch nicht zu scharfkantig zu sein und kein 
Verletzungsrisiko darstellen. Haken, Pedalriemen oder sonstige vergleichbare Systeme sind nicht 
erlaubt. 
Bei 26"-Rädern ist nur ein „Rockring“ auf der Antriebsseite erlaubt. Die Montage eines zusätzlichen 
Unterschutzes ist nicht erlaubt. 
 
7.1.076 Lenker 
Rissige oder gebogene Lenker sind nicht erlaubt. 
 
 
§ 15 Startnummern 
 
7.1.077 
Auf den Startnummernträgern auf Rücken und Lenker müssen die Startnummer, die Farbe des 
Parcours und die Logos der Sponsoren deutlich zu erkennen sein. Die Lenkernummern müssen 
dieselbe Farbe wie der Parcours haben (Beispiel: gelb für die Kategorie Elite, rot für die Junioren 
usw.). Die Nummernträger werden im technischen Pflichtenheft genau beschrieben. 
Die Lenkernummern müssen so angebracht werden, dass sie von vorn am besten lesbar sind. Die 
Rückennummern müssen so angebracht werden, dass sie von hinten am besten lesbar sind. 
 
7.1.078 
Rücken- und Lenkernummern dürfen weder entfernt noch geändert werden. Bei Zuwiderhandlung 
werden zusätzliche Strafpunkte verteilt. 
 
7.1.079 
Die Startnummern werden ab der ersten Veranstaltung fortlaufend vergeben. 
Die Startnummer 1 ist dem aktuellen Weltmeister vorbehalten. Die weitere Startnummernvergabe 
richtet sich nach dem letzten UCI-Klassement. 
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§ 16 Regelverstösse, Strafen, Protest 
 
Abschnitt 1: Regelverstösse  
 
7.1.080 
Alle Fahrer müssen die vorliegenden Regeln einhalten und allen von Kommissären oder Offiziellen 
erteilten Anweisungen während des gesamten Wettkampfes Folge leisten. Alle Wettkampfteilnehmer 
müssen jederzeit ein untadeliges sportliches Verhalten zeigen und sich so benehmen, dass weder sie 
selbst noch die Disziplin Trial in Verruf geraten können. Die Verwendung obszöner oder vulgärer 
Sprache ist untersagt. Fahrer, die sich einer derartigen Ausdrucksweise bedienen, werden gemäss 
Empfehlung des Kommissärskollegiums bestraft. 
Die im vorliegenden Kapitel beschriebenen Regelverstösse werden durch das Kommissärskollegium 
gemäss Sektion 2 des vorliegenden Reglements bestraft. 
 
7.1.081 Einmischung von Dritten 
Mannschaftsleiter, Eltern und sonstige Begleiter eines Fahrers dürfen nicht im Namen einer 
Mannschaft oder eines Fahrers in den Wettkampf eingreifen. 
 
 
Abschnitt 2: Strafen  
 
Strafpunkte 
7.1.082 
Beim Durchfahren der Sektionen können die folgenden Strafpunkte verhängt werden: 
 
7.1.083 
Abstützen auf dem Hindernis oder auf dem Boden zur Wiedererlangung des Gleichgewichts, sei es 
mit einem Teil des Körpers oder einem Teil des Trial-Rades mit Ausnahme der Reifen (1 Punkt). 
Erlaubt ist das Streifen während der Bewegung des Trial-Rades. Es ist erlaubt, den Fuss auf der 
Stelle zu drehen. 
 
7.1.084 
Abstützen eines Pedals und/oder des Unterschutzes auf dem Boden oder auf dem Hindernis (1 
Punkt). 
 
7.1.085 
Überschreitung der Höchstzeit von 02:30 Min. für die Sektion (1 Punkt je 15 Sekunden). 
 
7.1.086 
Überfahren, Unterfahren, Anheben oder Zerreissen der Sektionsbegrenzungen (Bänder, Pfeile) (5 
Punkte). Messpunkte sind die Radachsen und die Längsachse des Fahrrades. 
 
7.1.087 
Einfahren in das Tor einer anderen Wettbewerbskategorie, Auslassen eines Tores oder eines Pfeiles 
der eigenen Kategorie oder Durchfahren der Tore in der falschen Reihenfolge (5 Punkte). 
 
7.1.088 
Festhalten des Fahrrades auf andere Weise als am Lenker (5 Punkte). 
 
7.1.089 
Gleichzeitiges Abstellen beider Füsse auf dem Boden oder auf dem Hindernis (5 Punkt). 
 
7.1.090 
Vorderrad ausserhalb des Eingangstores (d. h., wenn die Vorderradachse nach der Einfahrt in die 
Sektion nochmals aus dem Eingangstor herauskommt) (5 Punkte). 
 
7.1.091 
Beide Füsse auf derselben Seite des Fahrrades, wenn ein Fuss auf dem Boden abgesetzt ist (5 
Punkte). 
 
7.1.092 
Sturz, Oberkörper (oberhalb der Hüften) in Berührung mit dem Boden oder Hinsetzen auf den Boden 
oder auf ein Hindernis (5 Punkte). 
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7.1.093 
Bei Erreichen der maximalen Strafpunktzahl muss der Fahrer die Sektion verlassen. 
 
7.1.094 
Es ist untersagt, 5 Strafpunkte auf der Punktekarte einzutragen, ohne in die Sektion eingefahren zu 
sein. 
 
7.1.095 
Berührung von Boden oder Hindernis mit einer Hand, die nicht den Lenker hält (5 Punkte). 
 
Zusätzliche Strafpunkte 
Neben den in den Artikeln 7.1.082 ff. des vorliegenden Trial-Reglements aufgeführten Strafen können 
die folgenden Strafpunkte an die Fahrer vergeben werden: 
 
7.1.096 
Je Minute Verspätung beim Start (1 Punkt) bei Minutenstart. 
 
7.1.097 
Hilfeleistung durch die Betreuer (10 Punkte). 
 
7.1.098 
Verlust der Punktekarte oder Auslassen einer Sektion (10 Punkte). 
 
7.1.099 
Unsportliches Verhalten (10 Punkte). 
 
7.1.100 
Auslassen von mehr als drei Sektionen bei einem Rennen oder einer Meisterschaft (Ausschluss). 
 
7.1.101 
Verlassen oder Abkürzen des Parcours (Ausschluss). 
 
7.1.102 
Aufgabe des Wettkampfes (Ausschluss). 
 
7.1.103 
Verändern der Beschaffenheit einer Sektion (Ausschluss). 
 
7.1.104 
Fortsetzen des Wettkampfes nach Verletzung ohne Genehmigung des Arztes (Ausschluss). 
 
7.1.105 
Die zusätzlichen Strafpunkte, die nur der technische Delegierte in Absprache mit dem 
Kommissärskollegium vergeben kann, werden zu den übrigen Strafpunkten hinzugezählt. 
 
7.1.106 
Wird die Gesamtfahrzeit überschritten, wird der verspätete Teilnehmer mit einem halben Strafpunkt je 
begonnener Minute in der Karenzzeit belegt. 
 
7.1.107 
Bei Überschreiten der Karenzzeit wird der Teilnehmer aus der Wertung ausgeschlossen. 
 
7.1.108 
Missachtung der Helmpflicht (10 Punkte). 
 
7.1.109 
Missachtung der Bestimmungen für Lenker- und Rückennummern (10 Punkte). 
 
Sonstige Strafen 
 
7.1.110 
Das Kommissärskollegium kann ungeachtet der Möglichkeiten, die ihm im Rahmen der Teile 1 und 2 
des UCI-Reglements zur Verfügung stehen, jede im vorliegenden Abschnitt aufgeführte Strafe gegen 
einen Teilnehmer verhängen, der einen der genannten Regelverstösse begeht. 
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Offizielle Verwarnung 
7.1.111 
Bei regelwidrigem Verhalten können die Teilnehmer eine offizielle mündliche Verwarnung erhalten. 
Die erste Verwarnung für den Teilnehmer bewirkt als Strafe nur die Mitteilung der Verwarnung. Eine 
zweite Verwarnung für denselben oder einen anderen Regelverstoss am selben Tag hat den 
Ausschluss des Fahrers aus dem Wettbewerb zur Folge. 
Die Verwarnung wird auf der gedruckten Ergebnisliste und auf den Anzeigebildschirmen angezeigt. 
 
Ausschluss eines Wettkampfteilnehmers 
7.1.112 
Ein Teilnehmer kann ausgeschlossen werden, so dass ihm die weitere Wettbewerbsteilnahme in der 
Kategorie, in der der Regelverstoss begangen wurde, oder sogar an der gesamten Veranstaltung 
verweigert wird. 
 
Verweis vom Wettkampfort 
7.1.113 
Das Kommissärskollegium kann nach eigenem Ermessen Personen, die gegen die Bestimmungen 
des vorliegenden Reglements verstossen, vom Wettkampfort verweisen. 
 
7.1.114 
Die UCI kann nach eigenem Ermessen die Lizenz von sich regelwidrig verhaltenden Fahrern für die 
Teilnahme an den Trial-Wettbewerben zeitweise aussetzen oder endgültig entziehen. Die folgenden 
Regelverstösse bewirken eine Aussetzung der Lizenz: 

a. Wettkampfteilnahme unter falschem Namen. 
b. Verwendung falscher Angaben bei Alter, Kategorie oder sonstigen Punkten bei der 

Anmeldung zur Erlangung eines unlauteren Vorteils. 
c. Absprache mit einem oder mehreren Wettkampfteilnehmern über den Ausgang eines 

Wettkampfes. 
d. Mittelbares oder unmittelbares Anbieten, Zahlen oder Annehmen von Bestechungsgeldern 

oder Prämien zur Beeinflussung eines Rennergebnisses an andere oder von anderen 
Personen, unter anderem Wettkampfteilnehmer, Kommissäre, Offizielle und Zuschauer eines 
Trial-Wettbewerbes. 

e. Wissentliche Teilnahme an einem Wettbewerb mit einem nicht den Wettbewerbsregeln 
entsprechenden Rad. 

f. Gegen die Wettbewerbsregeln verstossende Änderungen an den Einstellungen des 
Fahrrades nach der Prüfung. 

g. Beteiligung an unlauteren Praktiken, Verhaltensweisen oder Handlungen, die der Disziplin 
Trial Schaden zufügen, ungeachtet dessen, ob dies mit einem bestimmten Wettkampf in 
Verbindung steht oder nicht. 

 
7.1.115 
Die Fahrer werden für Handlungen ihrer Familie, ihres Mannschaftsleiters und aller sonstigen 
Begleitpersonen bei einem Trial-Wettbewerb oder einem Trial-Wettkampf zur Verantwortung gezogen. 
Regelwidriges Verhalten einer dieser Personen kann nach Ermessen eines Kommissärs oder des 
Rennleiters mit dem Ausschluss oder der Suspendierung der Teilnehmer und mit dem Verweis der 
regelwidrig handelnden Personen aus der Wettkampfzone geahndet werden. 
 
 
Abschnitt 3: Protest  
 
7.1.116 
Nur Wettkampfteilnehmer oder deren gesetzliche Vertreter können Protest einlegen. 
 
7.1.117 
Die Frist zum Einreichen von Protesten beträgt 30 Minuten nach der Zieleinfahrt des letzten 
Teilnehmers der jeweiligen Kategorie. 
 
7.1.118 
Kollektive Proteste, Proteste gegen die Zeitnahme oder gegen die Entscheidung des 
Kommissärskollegiums sind nicht zulässig. 
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7.1.119 
Der leitende Kommissär entscheidet nach Beratung mit dem Kommissärskollegium über die 
vorgelegten Proteste. 
 

 
Abschnitt 3N: Protest  
7.1.116N – 7.1.119N 
 
Für jede Veranstaltung ist zur Behandlung allfälliger Einsprachen eine dreiköpfige Jury zu benennen. 
Die Jury-Mitglieder sind an der Veranstaltung öffentlich bekanntzumachen. 
 
Einsprachen gegen einen Richterentscheid sind nach Ankunft am Ziel der betreffenden Runde, durch 
den betroffenen Fahrer persönlich bei der Jury einzureichen. Einsprachen von Betreuern oder 
Begleitern werden nicht anerkannt. 
Einsprachen gegen die Rangierung der Punktezuteilung sind innert 30 Minuten nach Aushang der 
Ranglisten vom betroffenen Fahrer persönlich einzureichen. 
 
Einsprachen gegen die eigene Kategorie-Einteilung oder derjenigen anderer Teilnehmer sind 
spätestens zur Beendigung der ersten Runde des betreffenden, falsch eingeteilten Fahrers 
einzureichen. 
 
Grundsätzlich steht dem Betroffenen gegen jeden sportlichen Entscheid der Jury das Rekursrecht an 
die FKT zu, die endgültig entscheidet. Der Rekurs ist schriftlich mit Begründung an Swiss Cycling in 
Bern, z.Hd. der FKT mit gleichzeitiger Hinterlage einer Rekursgebühr von Fr. 100.-- einzureichen. 
Bei Ablehnung des Rekurses verfällt die Gebühr an die Rekursinstanz. 
 
Entscheide der FKT, welche die Administration betreffen, können zum endgültigen Entscheid an die 
Swiss Cycling – Disziplinar - Kommission weitergezogen werden. 
Die Anrufung einer Zivilgerichtsbarkeit ist nicht gestattet. 

 
II 
INTERNATIONALE WETTKÄMPFE 
 
Anmeldung der Teilnehmer 
 
7.2.001 
Fahrer, die an einem internationalen Trial-Wettkampf teilnehmen möchten, müssen sich unter 
Federführung eines nationalen Verbandes und über diesen anmelden. 
 
7.2.002 
Die Nationalmannschaftsleiter müssen die Anwesenheit aller auf der Vormeldeliste aufgeführten 
Fahrer am vorgesehenen Anmeldetag durch folgende Informationen bestätigen: 
- Anwesenheit des Fahrers vor Ort, 
- richtige Schreibweise des Fahrernamens, 
- Wettbewerbskategorie des Fahrers, 
- Geburtsdatum des Fahrers, 
- Fahrradnummer, 
- Ausweisdokument des Fahrers. 
 
7.2.003 
Die Bestätigung der Anmeldung durch den Nationalmannschaftsleiter hat beim leitenden 
Verwaltungskommissär zu erfolgen. 
 
7.2.004 
Die dem Veranstalter eines internationalen Trial-Wettkampfes zu zahlenden Startgelder müssen von 
den ausrichtenden Organisationen/nationalen Verbänden festgesetzt werden. 
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Wettbewerbsformat 
7.2.005 
Der Wettbewerb wird gemäss den im vorliegenden Reglement aufgeführten Abläufen ausgerichtet. 
 
7.2.006 
Die Wettbewerbskategorien eines internationalen Trial-Wettkampfes richten sich nach den 
Bestimmungen der Artikel 7.1.001 ff. des vorliegenden Reglements. 
 

 
III 
 
WETTKÄMPFE DES TRIAL-WELTCUPS 
Ausrichtung des Trial-Weltcups 
 
7.3.001 
Die Wettbewerbsorte des Trial-Weltcups werden vom Direktionskomitee der UCI bestimmt. 
Die Ausrichtung eines Wettbewerbs des Trial-Weltcups steht allen nationalen Verbänden oder 
Organisationen offen und muss spätestens am 1. Juni des Jahres vor dem Datum der Veranstaltung 
angemeldet werden. 
 
7.3.002 
Der Trial-Weltcup ist ausschliessliches Eigentum der UCI. 
 
7.3.003 
Die Trial-Weltcup-Wettkämpfe stehen allen qualifizierten Fahrern, die im Besitz einer UCI-Lizenz sind, 
offen. 
 
7.3.004 
Jährlich wird eine bestimmte Anzahl von Trial-Weltcupwettkämpfen angesetzt, um ein kombiniertes 
jährliches Fahrer-Gesamtklassement für die Kategorien Elite und Junioren zu erstellen, das von der 
UCI anerkannt wird. 
 
Anmeldung der Teilnehmer 
7.3.005 
Qualifizierte Fahrer, die an einem Wettbewerb des UCI-Trial-Weltcups teilnehmen möchten, können 
sich ausschliesslich unter Federführung ihres nationalen Verbandes oder über ihre ordnungsgemäss 
bei der UCI gemeldete Mannschaft anmelden. Der Meldeschluss für die Wettkämpfe muss immer 
eingehalten werden. Alle Renngebühren sind an die UCI weiterzuleiten. 
 
Kategorien 
7.3.006 
Die Wettbewerbskategorien eines Trial-Weltcups sind in Artikel 7.1.002 beschrieben. In der Kategorie 
Trial 20” und MTB 26” wird ein kombiniertes Klassement Männer Elite/Männer Junioren erstellt. 
 
Alterskategorie 
7.3.007 
Die Kategorien richten sich, wie in Artikel 7.1.002 beschrieben, nach dem Alter der Fahrer. 
 
 
Wettbewerbsformat 
7.3.008 
In der Kategorie Frauen bestehen alle Trial-Weltcups aus einem einzigen Wettbewerb. 
In der Kategorie Männer werden bei jedem Trial-Weltcup Viertelfinals, Halbfinals und ein Finale 
ausgefahren. Die zehn besten Fahrer der Viertelfinals und die zehn im UCI-Klassement 
bestplatzierten Fahrer qualifizieren sich für die Halbfinals (siehe Kapitel VII zum UCI-Klassement 
Trial). Die acht besten Fahrer der Halbfinals qualifizieren sich für das Finale. 
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Viertelfinals 
Der Trial-Weltcup beginnt mit der Austragung der Viertelfinals. Dieser Wettkampf steht allen nicht 
qualifizierten Fahrern offen. Es werden drei Runden mit sechs Sektionen gefahren. Die 
Wettbewerbsdauer beträgt vier Stunden. Das Kommissärskollegium kann die Dauer an die Anzahl der 
Wettkampfteilnehmer anpassen. 
Mindestanzahl Fahrer pro Kategorie: acht. 
 
Halbfinals 
Mindestens die zehn besten Teilnehmer der Viertelfinals jeder Kategorie qualifizieren sich für die 
Halbfinals. Eine grössere Anzahl von Fahrern kann sich qualifizieren, wenn die Anzahl der direkt 
qualifizierten Fahrer (UCI-Klassement) unter zehn liegt. 
In den Halbfinals werden zwei Runden mit sechs Sektionen gefahren. Die Wettbewerbsdauer beträgt 
vier Stunden. Sie kann vom Kommissärskollegium gegebenenfalls angepasst werden. 
 
Finale 
Die acht besten Fahrer der Halbfinals qualifizieren sich für das Finale. Die Punktestände aus der 
Qualifikation werden für das Finale nicht berücksichtigt. Jeder Finalist startet mit null Punkten. 
Die Wettbewerbsdauer im Finale beträgt 20 Minuten je Runde (zwei Runden). 
Die Fahrer starten in einer festgelegten Reihenfolge und durchfahren die Sektionen in einer genauen 
Abfolge (Sektionen 1 bis 6). 
 
Startzeiten im Finale 
1. Runde 
Der Fahrer an 8. Stelle (im Halbfinale) startet zuerst. 
Der Fahrer an 7. Stelle (im Halbfinale) startet 3 Min. später. 
Der Fahrer an 6. Stelle (im Halbfinale) startet 6 Min. später. 
Der Fahrer an 5. Stelle (im Halbfinale) startet 9 Min. später. 
Der Fahrer an 4. Stelle (im Halbfinale) startet 12 Min. später. 
Der Fahrer an 3. Stelle (im Halbfinale) startet 15 Min. später. 
Der Fahrer an 2. Stelle (im Halbfinale) startet 18 Min. später. 
Der Fahrer an 1. Stelle (im Halbfinale) startet 21 Min. später. 
 
2. Runde 
Der Fahrer an 8. Stelle (im Halbfinale) startet erst, wenn der erstplatzierte Fahrer der Halbfinals seine 
erste Runde beendet hat. 
Der Fahrer an 7. Stelle (im Halbfinale) startet 3 Min. später. 
Der Fahrer an 6. Stelle (im Halbfinale) startet 6 Min. später. 
Der Fahrer an 5. Stelle (im Halbfinale) startet 9 Min. später. 
Der Fahrer an 4. Stelle (im Halbfinale) startet 12 Min. später. 
Der Fahrer an 3. Stelle (im Halbfinale) startet 15 Min. später. 
Der Fahrer an 2. Stelle (im Halbfinale) startet 18 Min. später. 
Der Fahrer an 1. Stelle (im Halbfinale) startet 21 Min. später. 
 

Bei Punktgleichstand sind die im Halbfinale erhaltenen Punkte entscheidend. 
 
Anzahl der Sektionen und Runden 
7.3.009 
Die Anzahl der Sektionen und Runden ist nachfolgend angegeben: 
Wettbewerbsart Anzahl Sektionen Rundenzahl 
Viertelfinals 20” 6 3 
Viertelfinals 26” 6 3 
Frauen 20”/26” 6 3 
Halbfinals 20” 6 2 
Halbfinals 26” 6 2 
Finale 20” 6 2 
Finale 26” 6 2 
 



 

Seite 18/23 TRIAL CH-D 2010-2 

 

Auszeichnungen und Preise 
7.3.010 
Die UCI verleiht jährlich dem besten Fahrer der einzelnen Kategorien den Titel „Gewinner des UCI-
Trial-Weltcups“. 
Dieser Titel bleibt Eigentum der UCI und darf ohne die ausdrückliche vorherige Zustimmung der UCI 
nicht für kommerzielle Zwecke in Verbindung mit Produkten verwendet werden. 
Beim Finale des UCI-Trial-Weltcups überreicht die UCI den drei besten Fahrern jeder Kategorie 
exklusive Siegerpokale. 
 

 
IV 
 
UCI-WELTJUGENDSPIELE IM TRIAL 
Ausrichtung der UCI-Weltjugendspiele im Trial 
 
7.4.001 
Die Ausrichtung der Weltjugendspiele im Trial steht allen nationalen Verbänden durch Abgabe einer 
Bewerbung bei der UCI offen. Der Ort für die jährliche Austragung der Weltjugendspiele wird 
mindestens ein Jahr vor dem vom Direktionskomitee der UCI vorgesehenen Datum auf der Grundlage 
kommerzieller/qualitativer Kriterien und der Empfehlungen der Trial-Kommission der UCI festgelegt. 
 
7.4.002 
Der Austragungsort eines Wettkampfes befindet sich in aller Regel auf dem Gebiet des nationalen 
Verbandes, der die Weltjugendspiele ausrichtet. 
 
7.4.003 
Der Weltjugendspiele im Trial sind ausschliessliches Eigentum der UCI. 
 
7.4.004 
Die Weltjugendspiele im Trial stehen allen qualifizierten Fahrern, die im Besitz einer UCI-Lizenz sind, 
offen. 
 
 
Anmeldung der Teilnehmer 
7.4.005 
Qualifizierte Fahrer, die an den Weltjugendspielen im Trial teilnehmen möchten, müssen sich unter 
Federführung eines nationalen Verbandes und über diesen anmelden. Der Meldeschluss für die 
Wettkämpfe muss immer eingehalten werden. Alle Renngebühren sind an die UCI weiterzuleiten. 
 
Für die Vormeldung zu den UCI-Weltjugendspielen im Trial gelten folgende Einschränkungen: 
Ein nationaler Verband kann insgesamt höchstens 20 Fahrer melden. Der ausrichtende Verband kann 
mehr Fahrer, jedoch höchstens 30, melden. 
 
 
Kategorien 
7.4.006 
Wettkämpfe werden in den folgenden Disziplinen und ihren jeweiligen Kategorien ausgerichtet: 
Wettkampfart Cadets/Jugend Minimes/Schüler Benjamins/Schüler U13Poussins/Schüler U11 
Trial für 20" und 26" X X X 
Trial 20"    X 
Die Wettbewerbskategorien sind in Artikel 7.1.002 des vorliegenden Reglements genau beschrieben. 
 
 
Alterskategorie 
7.4.007 
Die Kategorien richten sich, wie in Artikel 7.1.002 des vorliegenden Reglements beschrieben, nach 
dem Alter der Fahrer. 
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Wettbewerbsformat 
7.4.008 
Die Weltjugendspiele im Trial bestehen aus einem einzigen Wettbewerb mit drei Runden und je fünf 
Sektionen. 
 
7.4.009 
Jede Mitgliedsorganisation, die Fahrer meldet, muss einen Nationalmannschaftsleiter ernennen, der 
die Interessen aller seiner Fahrer auf den UCI-Weltjugendspielen im Trial vertritt. 
Die für die einzelnen Kategorien an die UCI zu entrichtenden Startgelder werden in den finanziellen 
Verpflichtungen der UCI veröffentlicht. 
 
Nationaltrikot 
7.4.010 
Die an den Weltjugendspielen teilnehmenden Fahrer dürfen ein Nationaltrikot tragen, das den 
nachstehenden UCI-Bestimmungen für Trial-Nationaltrikots genügen muss. Der nationale Verband 
des Fahrers entscheidet jedoch, ob das Tragen des Nationaltrikots Pflicht ist oder nicht. 
 
Auszeichnungen und Preise 
7.4.011 
Die UCI verleiht jährlich den erstplatzierten Fahrern der einzelnen Kategorien den Titel „Gewinner der 
UCI-Weltjugendspiele im Trial“. Dieser Titel bleibt Eigentum der UCI und darf ohne die ausdrückliche 
vorherige Zustimmung der UCI nicht für kommerzielle Zwecke in Verbindung mit Produkten verwendet 
werden. 
 

 
V 
MANNSCHAFTSWETTBEWERB 
Allgemeine Regeln 
 
7.5.001 
Bei den Trial-Weltmeisterschaften wird eine Nationenwertung erstellt. 
 
7.5.00 
Die Nationen müssen vor den Wettbewerben fünf verschiedene Fahrer melden. 
- 1 Fahrer Männer Elite 20" 
- 1 Fahrer Männer Junioren 20" 
- 1 Fahrer Männer Elite 26" 
- 1 Fahrer Männer Junioren 26" 
- 1 Fahrer Frauen 
Die vier besten Ergebnisse gehen in die Mannschaftswertung ein. Für die Erstellung des Klassements 
werden die jedem Fahrer zugewiesenen UCI-Punkte herangezogen. 
 

 
VI 
 
UCI-KLASSEMENT TRIAL 
 
7.6.001 
Die UCI hat ein UCI-Klassement Trial erstellt, dessen alleinige Eigentümerin sie ist. 
Das UCI-Klassement Trial wird gemäss den nachstehenden Bedingungen über den Zeitraum eines 
Jahres erstellt, indem die seit dem letzten Klassement unter Einhaltung der Bestimmungen des 
vorliegenden Reglements erzielten Punkte addiert werden. 
 
7.6.002 
Zugleich werden die verbleibenden, bis zum selben Datum des Vorjahres von einem Fahrer in den 
internationalen Trial-Wettbewerben erzielten Punkte abgezogen. Das neue Klassement tritt am Tag 
seiner Veröffentlichung in Kraft und bleibt bis zur Veröffentlichung des nächsten Klassements gültig. 
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7.6.003 
Für alle der nachfolgenden Wettkampfarten wird ein Einzelklassement für Männer und Frauen erstellt: 
- UCI-Einzelklassement Trial Männer 26” 
- UCI-Einzelklassement Trial Männer 20” 
- UCI-Einzelklassement Trial Frauen 
 
7.6.004 
Bei Gleichstand zwischen Fahrern im Einzelklassement entscheidet ihre Platzierung beim zuletzt 
ausgetragenen Wettkampf der Saison in der Reihenfolge: 
1) Weltmeisterschaften, 
2) Weltcup-Wettkämpfe, 
3) kontinentale Wettkämpfe. 
 
7.6.005 
Das UCI-Klassement Trial wird nach einer Weltmeisterschaft oder einem Weltcup und am 31. 
Dezember aktualisiert. 
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7.6.006 
Punktetabelle 

 Trial-Weltmeisterschaften (Klasse 1) Trial-Weltcup 
(Klasse 2) 

Internationale 
Wettkämpfe 
(Klasse 3) 

Platz Elite Männer Elite Frauen Junioren Männer Alle Klassen Alle Klassen 
1 150 150 125 125 60 
2 135 135 110 110 40 
3 120 120 105 105 30 
4 115 115 100 100 25 
5 110 110 95 95 20 
6 107 107 90 90 18 
7 104 104 85 85 16 
8 102 102 80 80 14 
9 100 100 75 75 12 
10 98 98 70 70 10 
11 96 96 65 65 8 
12 94 94 64 64 6 
13 92 92 63 63 4 
14 90 90 62 62 2 
15 88 88 61 61 1 
16 86 86 60 60 X 
17 84 84 59 59  
18 83 83 58 58  
19 82 82 57 57  
20 81 81 56 56  
21 80 80 55 55  
22 79 79 54 54  
23 78 78 53 53  
24 77 77 52 52  
25 76 76 51 51  
26 75 75 50 50  
27 74 74 49 49  
28 73 73 48 48  
29 72 72 47 47  
30 71 71 46 46  
31 70 70 45 45  
32 69 69 44 44  
33 68 68 43 43  
34 67 67 42 42  
35 66 66 41 41  
36 65 65 40 40  
37 64 64 39 39  
38 63 63 38 38  
39 62 62 37 37  
40 61 61 36 36  
41 X X X X  
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 VII N 
 
Nationale Regelungen  
Swiss-Cup + Schweizermeisterschaft 
 
7.7.N001 
Der wettkampfmässig in der Schweiz betriebene Velo-Trialsport untersteht der sportlichen Hoheit von 
Swiss Cycling. Zur Förderung, Betreuung und Überwachung setzt Swiss Cycling eine 
Fachkommission Trial (FKT) ein. 
Die FKT erarbeitet die einschlägigen Reglemente und Pflichtenhefte, organisiert Kurse für 
Organisatoren und Funktionäre. Die FKT fördert und überwacht den Sportbetrieb, erstellt den 
nationalen Sportkalender, erlässt Sonderbestimmungen, bezeichnet die Läufe, behandelt Rekurse 
und bestimmt den Technischen Delegierten und die Sektorenrichter für die einzelnen Wettbewerbe. 
Die Rechte, Pflichten und Bedingungen der Organisatoren und der Sektorenrichter sind in den beiden 
entsprechenden Pflichtenheften ergänzend zu diesem Reglement geregelt. 
 
 
7.7.N002 
Die FKT bezeichnet beim Erstellen des Sportkalenders jene Veranstaltungen, die zum Swiss Cup im 
Velo-Trial zählen. Es können auch ausländische Wettbewerbe, die im Nahbereich der Schweiz 
ausgetragen werden, in die Wertung einbezogen werden. 
 
7.7.N003 
Die Anmeldung zu einer Konkurrenz hat gemäss offizieller Ausschreibung zu erfolgen. Die Anmeldung 
muss Name, Adresse und Jahrgang, bei lizenzierten auch Kategorie und Startnummer enthalten. Der 
Organisator kann auch persönliche Einladungen erlassen. Die Startberechtigung besteht jedoch erst, 
wenn das Startgeld bezahlt ist. Das Startgeld wird von der FKT in Absprache mit den Organisatoren 
festgelegt und ist in der Regel für alle Veranstaltungen gleich. Das Startgeld ist gemäss Weisung des 
Veranstalters zu entrichten. 
 
7.7.N004 
Teilnehmer in einer Lizenzkategorie müssen eine Swiss Cycling-Lizenz der für sie zutreffenden 
International gültigen Kategorie lösen. Lizenzbegehren sind mit gleichzeitiger Bezahlung der 
Lizenzgebühr an Swiss Cycling in Bern zu richten. Die Lizenz gilt für eine Sportsaison. 
Ausländische Fahrer sind an den Wettkämpfen startberechtigt sofern sie im Besitz einer UCI-Lizenz 
sind, erhalten jedoch keine Swiss Cup - Punkte. 
 
7.7.N005 
Wechselt ein Fahrer während der Saison in eine andere Lizenzkategorie, muss er dies bei der 
Fachkommission bewilligen lassen. Unbewilligte Kategorienwechsel sind nicht gestattet. 
 
7.7.N006 
Es müssen mindestens 5 Fahrer einer Kategorie zum Swiss Cup eingeschrieben und klassiert sein, 
damit der Titel vergeben wird. Die FKT behält sich das Recht vor, ungenügend besetzte Kategorien 
zusammenzulegen. 
 
7.7.N007 
Bei den als Swiss Cup Läufen bezeichneten Konkurrenzen werden die Teilnehmer 
aus der Tagesrangliste herausgezogen und unter sich in ihrer altersmässig richtigen 
Kategorie neu rangiert. 
 
7.7.N008 
Je nach Anzahl der ausgetragenen Läufen wird die folgende Anzahl Streichresultate 
festgelegt: 
bis 4 Läufe 0 Streichresultate 
5 bis 7 Läufe 1 Streichresultat 
8 – 10 Läufe 2 Streichresultate 
mehr als 10 Läufe 3 Streichresultate 
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7.7.N009 
Die Ränge der einzelnen Läufe werden mit folgenden Punkten gewertet: 
1. Rang 30 Punkte 7. Rang 19 Punkte 13. Rang 13 Punkte 19. Rang 7 Punkte 
2. Rang 27 Punkte 8. Rang 18 Punkte 14. Rang 12 Punkte 20. Rang 6 Punkte 
3. Rang 24 Punkte 9. Rang 17 Punkte 15. Rang 11 Punkte 21. Rang 5 Punkte 
4. Rang 22 Punkte 10. Rang 16 Punkte 16. Rang 10 Punkte 22. Rang 4 Punkte 
5. Rang 21 Punkte 11. Rang 15 Punkte 17. Rang 9 Punkte 23. Rang 3 Punkte 
6. Rang 20 Punkte 12. Rang 14 Punkte 18. Rang 8 Punkte 24. Rang 2 Punkte 
25. Rang 1 Punkt 
 
7.7.N010 
Der Titel eines Swiss Cup Siegers im Velo-Trial wird nur in der höchsten Stärkeklasse vergeben, die 
weiteren Jahresbesten sind Cupsieger ihrer Kategorie. 
 
7.7.N011 
Cup Sieger im Velo-Trial wird der Konkurrent mit dem höchsten Punktetotal seiner Kategorie. Bei 
Punktegleichheit entscheiden die besseren Einzelklassierungen, dann die besseren Streichresultate, 
dann die bessere Platzierung im letzten Lauf. 
 
7.7.N012 
Der Titel wird beim letzten zum Swiss Cup zählenden Lauf vergeben. Die drei ersten Ränge werden 
mit Auszeichnungen geehrt, mindestens die drei nächstfolgenden Ränge erhalten Erinnerungs-
Auszeichnungen. Jeder Klassierte hat Anrecht auf eine Rangliste. 
 
7.7.N013 
Vor Wettbewerbsbeginn werden die Sektionen vom Technischen Delegierten von Swiss Cycling 
inspiziert und für den Wettkampf frei gegeben. Nach dieser Abnahme dürfen keine Änderungen an 
den Sektionen ohne Einwilligung des TD vorgenommen werden. 
 
7.7.N014 
An Schweizer Läufen besteht die Jury aus folgenden Personen: 
- dem technischen Delegierten von Swiss Cycling 
- zwei vom Organisator bestimmten Personen mit gültiger Swiss Cycling-Trial-Lizenz 
 
 
7.7.N015 
Bei Verletzung des Fahrers werden die Verbleibenden Sektionen mit 5 Strafpunkten aufgefüllt, sofern 
die Verletzung durch den Anwesenden Arzt/Sanitäter bestätigt werden. 
 
7.7.N016 
Sind für die Schweizer Meisterschaft nicht mindestens 6 Damen eingeschrieben, sind diese in der 
entsprechenden Herrenkategorie startberechtigt. 
 
7.7.N017 
Jedem lizenzierten Fahrer wird auf Grund des Vorjahresklassementes von der FKT eine für die 
gesamte Swiss-Cup -Saison gültige Startnummer zugeteilt, welche schwarz oder weiss mit einer 
minimalen Schrifthöhe von 50 mm auf einem Schild der entsprechenden Kategorienfarbe anzubringen 
ist. Das Schild darf keine anderen Beschriftungen enthalten und ist vorne am Trialvelo (von vorne 
sichtbar) so zu befestigen, dass keine Verletzungen daraus entstehen können. 
Für die Schweizer Meisterschaft wird die Startnummer anhand der Vorjahres-Meisterschaft zugeteilt. 
Sofern Startnummern vom Organisator zur Verfügung gestellt werden, gelten dafür die Punkte 7.1.077 
– 7.1.079 
 


